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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.2006

Norm

KO §5 Abs3

KO §5 Abs4

Rechtssatz

In Ansehung des sich aus § 5 Abs 3 und 4 KO ergebenden Grundsatzes, dass dem Gemeinschuldner und seiner Familie

auch die unentbehrlichen Wohnräume zu überlassen sind, stellt es keine erhebliche Fehlbeurteilung dar, wenn dem

Gemeinschuldner, der im Zuge des Scheidungsverfahrens aus der ehelichen Wohnung weggewiesen wurde, für die zur

Bewohnbarmachung der Mietwohnung unbedingt erforderlichen Aufwendungen (Anscha ung von Möbel und

Hausrat; Kaution) Zuschuss zu den Kosten gewährt wurde.
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